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Management | Fragen aus der Praxis

Aus der Strassenverkehrs-, Tierseuchen-und
Tierschutzgesetzgebung ergeben sich mannigfaltige
Anforderungen an einen Viehwagen.

Anforderungen an Tiertransportfahrzeuge

Wer Nutztiere transportiert, hat zahlreiche Vorschriften aus der Strassenverkehrs-,
Tierseuchen- und Tierschutzgesetzgebung zu beachten. In diesem Artikel fassen wir die

Anforderungen kurz zusammen, welche der Viehwagen erfüllen muss.

Urs Rentsch und Dominik Senn

Bei Tiertransporten wird unterschieden
zwischen Gross- und Kleinvieh. Als Grossvieh

gelten Pferde, Esel, Maultiere und
Rindvieh über drei Monate. Als Kleinvieh
werden Schafe, Ziegen, Schwein und

Rindvieh bis drei Monate bezeichnet (inkl.
Kälber bis zu einem Lebendgewicht von
200 kg).

Fahrzeugwände
Für Grossviehtransporte muss das

Transportfahrzeug über Bordwände mit einer
nicht perforierten Wandhöhe von 1,50 m

verfügen. Bei Kleintieren muss die nicht

perforierte Wandhöhe mindestens 0,60 m

betragen. Anbindevorrichtungen, Netze
und Überdachungen müssen verhindern,
dass Tiere den Kopf über die Wagenwand
heben können.

Rampen
Einhufer und Klauentiere, die nicht in

Behältern transportiert werden, müssen

über gleitsichere Rampen ein- und ausgeladen

werden können. Diese müssen mit
geeigneten Querleisten ausgestattet sein,

wenn das Gefälle 10° überschreitet. Die

Querleisten müssen 10-35 mm hoch,

25-50mm breit sein, und der Abstand

von zwei Querleisten muss zwischen
15 und 35cm liegen.

Rampenseitenschutz und
Heckabschlussgatter
Rampen müssen mit einem der Grösse

und Gewicht der Tiere angepassten
Seitenschutz ausgerüstet sein. Für Grossvieh

beträgt die Mindesthöhe des Seitenschutzes

100cm, für Kleinvieh 80cm. Die Tiere

müssen mit dem Seitenschutz
geleitet werden und dürfen weder Kopf
noch andere Gliedmassen hindurchstecken

können. Der Seitenschutz muss auf
der gesamten Rampenlänge vorhanden
sein. Hiervon ausgenommen sind Anhänger,

in die die Tiere beim Verladen geführt
werden. Hier darf vom Boden bis zum
unteren Ende des Seitenschutzes eine

Höhe von 50cm frei bleiben.
Heckabschlussgitter sind obligatorisch für Rinder,

Schweine, Schafe und Ziegen. Sie müssen

so gestaltet sein, dass die Tiere bei offener

Rampe nicht entweichen können, und

auch starkem Druck der Tiere standhalten,
ohne zu brechen oder sich zu verbiegen.

Abtrennungen Ladefläche und
Mindestraumbedarf
Die Tiere müssen soweit nötig nach Art,
Alter und Geschlecht getrennt werden.
Die Abtrennung ist je nach Tierart mit

Trenngatter oder Trennlatten vorzunehmen.

Die Trennvorrichtung muss dem
Druck der Tiere standhalten und so
beschaffen sein, dass die Tiere nicht zueinander

können. Die Tiere müssen genügend

Raum zur Verfügung haben. Bei

einer Fahrzeugbreite von unter 2,50 m

dürfen angebundene Rinder über 500 kg

nicht quer gestellt werden. Wenn die

Tiere mehr als das Doppelte der Mindest-

flächezurVerfügung haben, müssenTrenn-
wände eingesetzt werden.

Boden
Gleitsichere Böden sowie Trennwände
und Gatter verhindern, dass die Tiere

ausgleiten und sich verletzen können. Der
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Boden muss mit Einstreumaterial bedeckt
sein. Dieses muss für Ruhepausen geeignet

sein und zudem sicherstellen, dass

keine Kot- und Harnausscheidungen in

die Umwelt gelangen.

Viehwagen ohne Rampen
Seit Inkrafttreten der geltenden
Tierschutzgesetzgebung sind neue Fahrzeugtypen

auf dem Markt erschienen. Es

handelt sich um Viehwagen mit einer
hydraulisch absenkbaren Ladefläche ohne

Rampen. Sie entsprechen den gesetzlichen

Anforderungen, wenn die Oberkante

der Ladefläche zum Ein- und

Aussteigen der Tiere weniger als 25 cm über
Boden liegt. In einem solchen Fall müssen

die Tiere jedoch vorwärts ein- und

aussteigen können. Beträgt der Abstand
zwischen Boden und Oberkante
Ladefläche mehr als 25cm, ist das Ein- und

Ausladen von Einhufern und Klauentieren
über eine gleitsichere Rampe obligatorisch.

Auf ein Abschlussgitter kann bei

diesen Viehwagen mit absenkbarer
Ladefläche verzichtet werden.

Beschriftung
An Viehwagen, welche für den Transport
von Nutztieren wie Rindern, Schweinen,

Schafen, Ziegen und Pferden eingesetzt
werden, muss die für die Tiere verfügbare

Ladefläche in Quadratmetern von
aussen deutlich sichtbar angegeben
werden. Sie muss mit einer Schriftgrösse

von mindestens 6cm Höhe seitlich oder
hinten am Fahrzeug bei geöffneter
Laderampe problemlos abgelesen werden
können. An gewerbsmässig eingesetzten
Transportfahrzeugen muss die Aufschrift
«Lebende Tiere» oder eine Angabe von

gleicher Bedeutung gut sichtbar
angebracht sein.

Wo drückt der Schuh?

Was beschäftigt Sektionsmitglieder des

Schweizerischen Verbandes für
Landtechnik am meisten? Wo drückt der

Schuh? Welchen Hauptproblemen sieht

man sich in der Praxis gegenüber? In

dieser lose erscheinenden Serie behandelt

die Schweizer Landtechnik solche

Anliegen aus der Praxis, wie sie laufend

an den Bereich Weiterbildung und

Beratung des SVLT herangetragen werden.

Gewicht Fläche/Tier Mindesthöhe Gewicht Fläche/Tier Mindesthöhe

Rinder Schweine

40-80 kg 0,30 m2 W+20cm bis 15 kg 0,09 m2 75cm

80-150 kg 0,40 m2 W+25cm 15—25 kg 0,12 m2 75cm

150-250 kg 0,80m2 W+25cm 25-50 kg 0,18m2 75cm

250-350 kg 1,00m2 W+35cm 50-75 kg 0,30 m2 90cm

350-450 kg 1,20 m2 W+35cm 75-90 kg 0,35 m2 100cm

450-550 kg 1,40 m2 W+35cm 90—110 kg 0,43 m2 100cm

550-700 kg 1,50 m2 W+35cm 110—125 kg 0,51 m2 100 cm

> 700 kg 1,80 m2 W+35cm 125-150 kg 0,56m2 110cm

150-200kg 0,69 m2 110cm

> 200 kg 0,82m2 110cm

Schafe nicht geschoren Pferde

<30kg 0,20m2 W+20cm Fohlen 0,85 m2 W+40cm

30-45 kg 0,25 m2 W+25cm Leichte Pf 1,40 m2 W+40cm

45-50 kg 0,40 m2 W+30cm Mittlere Pf 1,50m2 W+40cm

>60kg 0,50m2 W+30cm Schwere Pf 1,90 m2. W+40cm

Schafe geschoren Ziegen

30-45 kg 0,25 m2 W+25cm <35 kg 0,25 m2 W+50cm

45-60 kg 0,33 m2 W+30cm 35-55 kg 0,33 m2 W+50cm

> 50 kg 0,40 m2 W+30cm > 50 kg 0,50 m2 W+50cm

Auen hochträchtig und Zuchtwidder

Auen 0,50 m2 W+30cm

Widder 0,50 m2 W+30cm W= Widerristhöhe
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